Haftung fur Pflegefehler im Bereich der
modernen Wundversorgung

Referent:

Timm Laue-Ogal
- AnwalteHaus Osnabrick -
Rechtsanwalt, Fachanwalt fur Medizinrecht



Worum geht es ?

e Haftungsfragen im Spannungsfeld
Anordnung <---> Durchfuhrung

(Arzt) (Pflegekratft)
[vertikale Arbeitsteilung Arzt / Pflegekraft]
e Wer tragt woflr die Verantwortung?
e Was kann der Arzt delegieren?
e Folgen bei Pflegefehlern: Schadenersatz? / Geldstrafe?


Vorführender
Präsentationsnotizen
Außerdem Klärung der Frage: Ist das Entstehen eines Dekubitus immer ein Pflegefehler??


Der Grundsatz in der
Behandlungspflege

e Arzttragt die volle Verantwortung fir die
ordnungsgemalde Feststellung der jewelligen

Therapie — Diagnose & Auswahl der Mal3nahme
(Anordnungsverantwortung)

e Pflegekraft/-einrichtung tragt die volle
Verantwortung fur die sach- und fachgerechte
Durchfihrung der vom Arzt angewiesenen
Malnahme (Durchfihrungsverantwortung)



Was wird vom Arzt verlangt ?

e Ordnungsgemalfe Diagnose und Feststellung /
Auswahl der notwendigen Therapiemaldnahme nach
dem aktuellen medizinischen Standard (nach
Begutachtung des Einzelfalles)

e Ordnungsgemale Delegation der Pflege-
malinahmen an qualifiziertes Pflegepersonal
(Auswahl-, Anleitungs- und Uberwachungspflicht)

e Stellungnahme BAK / KBV 29.08.2008 zu Moglich-
keiten und Grenzen der Delegation arztlicher
Leistungen



Was wird von der Pflegekraft verlangt ?

e Sach- und fachgerechte Durchfihrung der vom
Arzt angewiesenen Mal3nahme

- anzulegender Sorgfaltsmaldstab richtet sich nach den
iIndividuellen Fahigkeiten und Kenntnissen der Pflegekraft -

e Llckenlose Pflegedokumentation

- auch Hinweise an den Arzt, dass die angeordnete Therapie
evtl. nicht dem medizinischen Standard entspricht, gehéren
en detail in die Dokumentation; ebenso Aufzeichnungen zur
Dekubitusprophylaxe! -


Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Meßlatte des anzulegenden Sorgfaltsmaßstabes richtet sich nach den individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen des Handelnden. Der ausgebildete Wundmanager wir an seinem Zertifizierungsstandard gemessen, die Eigenhaftung von Gesundheits- und Krankenpflegern sowie Altenpflegern orientiert sich an dem Profil der jeweiligen Ausbildungsordnung und den individuellen Fachkenntnissen.


Beweislastverteilung im Prozel}

e Grundsatz: Der Patient muld Behandlungsfehler
(Verletzung des medizinischen Standards) &
kausale Gesundheitsverletzung beweisen

e Bewelserleichterung bei Sturzfallen, Delegations-

mangeln (“voll beherrschbarer Risiko- und Organisations-
bereich”)

e Beweiserleichterung bei ,vermeidbarem*
Dekubitus? (streitig; It. OLG Koln / Oldenburg ja);

Folge ware: Entstehung eines Dekubitus laf3t auf Behandlungs-
/Pflegeméangel riickschliel3en
e Verringerung des Haftungsrisikos durch lucken-

lose Dokumentation (“was dokumentiert ist, gilt als
erbracht”)



Der Haftungsmalistab:
.Medizinischer Standard”

e Expertenstandards ,Dekubitusprophylaxe in der
Pflege” (2002), ,,Pflege von Menschen mit

chronischen Wunden® (2008) gerichtsverwertbar?
(Haben Leitlinien nur Empfehlungscharakter?)

e Auftreten von Dekubitii nach Pflegequalitats-

maldstaben immer vermeidbar?
[OLG KoIn, Urteil 04.08.1999; OLG Oldenburg, Urteil 14.10.1999]



Fotodokumentation

e \oraussetzung

Vorherige Aufklarung und Information des Pat. Uber Fotos und
deren Verbleib

Schriftliche Einverstandniserklarung des Pat. / ges. Betreuers
(widerrufbar!)
e Anforderung

Eindeutige Zuordnung zum Pat. (Erstellungsdatum, Vor- und
Nachname, Geburtsdatum)

Skalierung zur GroReneinschatzung

e Haufigkeit und Aufbewahrungspflicht

Fotodoku. alle 14 Tage oder bei relevanten Veranderungen
Aufbewahrungspflicht: 10 Jahre

OSCW - Stammtisch Chronischer Wunden Osnabriick


Vorführender
Präsentationsnotizen

Aufbewahrungspflicht wirklich 30 Jahre??

Laut § 199 BGB in der seit 2002 gültigen Fassung sieht eine 30-jährige Verjährung für Ansprüche auf Schadenersatz aus Körperverletzung vor; 
daher wird man in Zukunft nicht umhin kommen, tatsächlich so lange Dokumentationen aufzubewahren, um keine Beweisprobleme und folglich Haftungsprobleme zu bekommen!!


Falle aus der Rechtsprechung

e BGH, Urteil vom 18.03.1996 (VI ZR 215/84)
e OLG KolIn, Urteil vom 04.08.1999 (5 U 19/99)

e OLG Oldenburg, Urtell vom 14.10.1999 (1 U 121/98)
e OLG Dusseldorf, Urteil vom 16.06.2004 (15 U 160/03)


Vorführender
Präsentationsnotizen

Lösungsansätze:

Haftung Pflegeeinrichtung (+)‏
Pflegepersonal hat die bei Frau P. zu beachtenden Sorgfaltspflichten verletzt; 
Erstursache für Deku-Geschwür wurde in Pflegeeinrichtung gesetzt; 
Entstehung beruhte auf schwerem Pflegefehler, im Einzelnen: 
Darlegungs- u. Beweislast für Schadenersatzvoraussetzungen grds. beim Patienten; 
Ausnahme: objektiver Verstoß gegen Pflichten aus dem Pflegeheimvertrag muss feststehen, z.B.: Patient ist im voll beherrschbaren Herrschaft- und Organisationsbereich des Heims zu Schaden gekommen, vor dem er aufgrund des Vertrages gerade bewahrt werden sollte. Problem: Vermeidung von Dekubitalgeschwüren ist nicht immer durch pflegerische Maßnahmen vermeidbar, da der menschliche Organismus eben nicht voll beherrscht werden kann (sehr umstritten!! Die medizinische Praxis ist strenger (Deku trete nie schicksalhaft auf), die Rechtsprechung wird sich in absehbarer Zeit anschließen).
Das OLG hat diese Frage offen gelassen, denn: Jedenfalls sei die Dokumentation der Pflegeeinrichtung fehlerhaft; nach dem 1. Deku, der verheilt gewesen sei, hätte Frau P. als Risikopatientin eingestuft und ein Pflegeplan erstellt werden müssen (Umlagerung, Vorlagenwechsel, eingehende Beobachtung). Bis zum Auftreten des 2. Deku finde sich in der Doku dazu nichts; Folge: Es wird unterstellt, dass keine ordnungsgemäße Deku-Prophylaxe erfolgt ist, diese war dem Heimvertrag nach aber geschuldet, um Schäden von Frau P. abzuwenden. Also Vertragsverletzung! 
Außerdem: Pflegeeinrichtung hat sich das fehlerhafte Verhalten des Personals zurechnen zu lassen. Fehlende oder lückenhafte Doku sei schuldhaftes Handeln, da eine entsprechende Sorgfalt von dem Patienten eines Heimes erwartet werden könne. Schließlich solle in einer Pflegeeinrichtung gerade die körperliche Integrität des Patienten erhalten bleiben. Fehlende personelle Ressourcen seien (noch) irrelevant für den geschuldeten Pflegestandard.
Auch die zunächst fehlende Anordnung der Hausärztin ändere nichts an der Haftung. Diese sei erst nach Entstehung des Geschwürs eingeschaltet worden. Hier gehe es aber um die Entstehung des Geschwürs im alleinigen Verantwortungsbereich des Heimes (Umlagern / Hygienemaßnahmen sind Grundpflege!!! Außerdem: Merkblatt zur Deku-Prophylaxe vorhanden. Also keine Haftungsbeschränkung, sondern voller Schadenersatz!

2. Haftung Pflegepersonal über Pflegeeinrichtung (Haftpflicht) abgedeckt
3. Haftung Hausärztin (-) da Geschwür bereits aufgetreten gewesen sei
4. Haftung KH I (-) dito
5. Haftungsminderung wegen des Verhaltens der Patientin selbst?? Entstehung des Geschwürs begünstigt / Wundheilung erschwert / evtl. OP erst dadurch erforderlich?  (-) a. Wenn eine Haftpflichtversicherung bei der Einrichtung besteht, scheidet ein Mitverschulden des Patienten in der Regel aus! Zudem b. Absolut unbillig! Aufnahme in die Heimpflege diente gerade dazu, Frau P. vor dem Risiko des Entstehens chronischer Wunden, das bei ihrem Krankheitsbild typischerweise bestand, zu bewahren!



-- Patientin P, 78 Jahre alt, dement, harn-/stuhlinkontinent, lebt 1998 in Heim H
-- aus den Pflegeberichten ergibt sich Folgendes:
- 22.7.1998 Dekubitusgeschwur im Geséalbereich festgestelit, nach Anordnung
der Hausérztin behandelt, Anfang August 1998 ausgeheilt, kein Umlagerungsplan
mangels Bettlagerigkeit, Spezialmatratze zum Liegen eingesetzt;
- ab 12.08. wiederholt im SteiRbereich eingenésst
- 24.08.1998 Dekubitus am SteiR festgestellt, nach Anordnung der HAin behandelt,
Behandlung erschwert durch Manipulation der Frau P an Wunde und Verbanden
-- 3.09.-21.09.1998 P wegen Atemwegsinfektion in Krankenhaus K 1,
dort bei Aufnahme Deku-Umfang 10 cm, bis zur Entlassung keine Besserung
-- hach Ruckkehr in Heim H Deku nach tel. &rztl. Anordnung mit Rivanol / Furosemid 40
behandelt
-- am 25.09.1998 stellt die Hausérztin ein tiefgradiges, infiziertes Deku-geschwir im
SteiRbereich fest, Ausdehnung 4-5 cm, Tiefe 5 cm mit Fistelbildung, sie ordnet
stationare Krankenhausbehandlung an
- 26.09.-27.11.1998 Aufnahme in Krankenhaus K 2, dort zunéchst konservative
Behandlung mit Wundspulungen und -abdeckungen, wegen Manipulationen der Frau P
nicht erfolgreich, daher sodann chirurgischer Eingriff mit weitgehender Abheilung

KK der Frau P verlangt von H Ersatz der Kosten des Aufenthaltes der Frau P im K2 (etwa
32.000 DM). Deku hétte bei fachgerechten pflegerischen prophylaktischen MaRnahmen
(Umlagerung, erweiterte Intimhygiene) verhindert werden kdnnen. Pflegepersonal habe
Sorgfaltspflichten verletzt.
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